
 

 

Bekanntmachung des Entwurfs der 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009

 

 

20.5 

 
 
1. Entwurf der Haushaltssatzung 
  
„Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 24. Juni 2008 (GV. NRW. S. 514) hat der Rat der Gemeinde Weilerswist mit 
Beschluss vom … folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009, der die für die Erfüllung der Aufgaben der 
Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie 
eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen 
Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 
• Gesamtbetrag der Erträge auf       33.368.577 € 
• Gesamtbetrag der Aufwendungen auf      35.065.122 € 
 
im Finanzplan mit 
• Gesamtbetrag der Einzahlungen 

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf      26.802.333 € 
• Gesamtbetrag der Auszahlungen 

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf      30.810.892 € 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf     4.591.000 € 
 
Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf   10.693.685 € 
 
festgesetzt. 
 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 
 

6.102.685 € 
festgesetzt. 
 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 
 



 

 
§ 4 

 
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 
 

1.696.545 € 
festgesetzt. 
 
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, 
wurde in der Satzung der Gemeinde Weilerswist über die Festsetzung des Höchstbetrages der 
Liquiditätskredite (Liquiditätskreditsatzung) vom 19.12.2008 festgesetzt. Der hier genannte Wert 
hat daher nur deklaratorische Bedeutung: 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, 
wird auf 
 

20.000.000 € 
festgesetzt. 
 
 
 

§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden in der Satzung der Gemeinde Weilerswist über 
die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) 
vom 20.Dezember 2002 festgesetzt. Die hier genannten Werte haben daher nur deklaratorische 
Bedeutung: 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern betragen: 
 
1. Grundsteuer 
 
 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)   300 v.H. 
 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)      400 v.H. 
 
2.  Gewerbesteuer          420 v.H. 
 
 

§ 7 
 
Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) angebracht ist, dürfen diese Stellen, 
soweit sie frei werden, nicht mehr besetzt werden. 
 
Sofern im Stellenplan der Vermerk "künftig umzuwandeln" (ku) angebracht ist, sind diese Stellen, 
sofern sie frei werden, in Stellen niedrigerer Besoldungs- bzw. Vergütungsgruppen umzuwandeln. 
 
Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle 
eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten der verliehenen oder 
eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie 
eingewiesen werden, besetzbar waren. 
 
 
 



 

 
2. Bekanntmachung 
 
In den Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Weilerswist für das Haushaltsjahr 2009 
einschließlich Anlagen kann gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen bis zum  
 

26.03.2009 
 
während folgender Zeiten im Rathaus der Gemeinde Weilerswist, Bonner Straße 29, 53919 
Weilerswist, Zimmer 10 Einsicht genommen werden: 
  
montags bis freitags von   8.00 Uhr bis 12.30 Uhr,  
dienstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
 
Zusätzlich steht der Entwurf des Haushaltsplanes 2009 im Internet unter www.weilerswist.de zum 
Abruf bereit.  
 
Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung können Einwohner oder Abgabepflichtige in der Zeit 
vom 

05.01.2009 bis 23.01.2009 
 
Einwendungen erheben, über die der Rat der Gemeinde Weilerswist in öffentlicher Sitzung 
entscheidet. 
Die Einwendungen können schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeinde Weilerswist erhoben 
werden. 
 
Weilerswist, den 19.12.2008 
 
 
i.A. 
gez. Eskes 


